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Vorschlag für eine Richtlinie
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Aktionäre das Recht haben, über die 
Vergütungspolitik in Bezug auf die 
Mitglieder der Unternehmensleitung 
abzustimmen. Unternehmen entlohnen die 
Mitglieder der Unternehmensleitung nur 
entsprechend der von den Aktionären 
genehmigten Vergütungspolitik. Die 
Vergütungsleitlinien sind mindestens alle 
drei Jahre den Aktionären zur 
Genehmigung vorzulegen.

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Aktionäre und Arbeitnehmervertreter 
das Recht haben, über die 
Vergütungspolitik in Bezug auf die 
Mitglieder der Unternehmensleitung 
abzustimmen. Unternehmen entlohnen die 
Mitglieder der Unternehmensleitung nur 
entsprechend der von den Aktionären und 
Arbeitnehmervertretern genehmigten 
Vergütungspolitik. Die 
Vergütungsleitlinien sind  mindestens alle 
drei Jahre den Aktionären zur 
Genehmigung vorzulegen.
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